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Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft

(Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 - StbG)

BGBl. Nr. 311/1995 (WV) idF BGBl. I Nr. 124/1998

ABSCHNITT  I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1. Aufgehoben durch Art III Abs. 1 BVG BGBl. Nr. 685/1988

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet:

1. R e p u b l i k: die Republik Österreich;

2. S t a a t s b ü r g e r s c h a f t: die Staatsbürgerschaft der Republik Österreich

(österreichische Staatsbürgerschaft);

3. S t a a t s b ü r g e r: ohne Unterschied des Geschlechts eine Person, welche die öster-

reichische Staatsbürgerschaft besitzt;

4. F r e m d e r: ohne Unterschied des Geschlechts eine Person, welche die österreichische

Staatsbürgerschaft nicht besitzt.

§ 3. Von dem im § 8 geregelten Fällen abgesehen, ist eine Person, deren

Staatsangehörigkeit nicht geklärt werden kann, wie ein Staatenloser zu behandeln.

§ 4. Soweit dieses Bundesgesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, kommt für

seinen Bereich dem Geschlecht und dem Familienstand keine rechtliche Bedeutung zu.

Fremde, die einen Antrag auf Verleihung der Staatsbürgerschaft eingebracht haben, sind

jedoch verpflichtet, in diesen Verfahren ihre familiären Verhältnisse, die Mittelpunkte ihrer

Lebensinteressen sowie ihre persönlichen Lebensumstände darzulegen.

§ 5. Für den Ehegatten eines Staatsbürgers, der in einem Dienstverhältnis zu einer

inländischen Gebietskörperschaft steht und seinen Dienstort im Ausland hat

(Auslandsbeamter), gilt unbeschadet der §§ 22 Abs. 2 und 3, 37 Abs. 2 und 41 Abs. 2 für

Belange dieses Bundesgesetzes Wien als „Hauptwohnsitz“, sofern er Fremder ist, mit dem

Auslandsbeamten in dauernder Haushaltsgemeinschaft lebt und keinen „Hauptwohnsitz“ im

Inland hat. Das gleiche gilt sinngemäß für den Ehegatten eines Staatsbürgers, der in einem



2

Dienstverhältnis zur Wirtschaftskammer Österreich steht und seinen Dienstort im Ausland

hat.

ABSCHNITT  II

ERWERB DER STAATSBÜRGERSCHAFT

§ 6. Die Staatsbürgerschaft wird erworben durch

1. Abstammung (Legitimation) (§§ 7, 7a und 8)

2. Verleihung (Erstreckung der Verleihung) (§§ 10 bis 24)

3. Dienstantritt als Universitäts(Hochschul)professor (§ 25 Abs. 1)

4. Erklärung (§ 25 Abs. 2)

5. Anzeige (§ 58c)

Abstammung (Legitimation)

§ 7. (1) Eheliche Kinder erwerben die Staatsbürgerschaft mit der Geburt, wenn

a) in diesem Zeitpunkt ein Elternteil österreichischer Staatsbürger ist oder

b) ein Elternteil, der vorher verstorben ist, am Tag seines Ablebens Staatsbürgerschaft war.

(2) entfällt; BGBl. Nr. 170/1983, Art I Z 4

(3) Uneheliche Kinder erwerben die Staatsbürgerschaft mit der Geburt, wenn ihre Mutter in

diesem Zeitpunkt Staatsbürger ist. Abs. 1 lit. b gilt sinngemäß.

(4) entfällt; BGBl. Nr. 375/1984

§ 7a. (1) Wird ein noch unehelich geborener Fremder zu einer Zeit, da er noch minderjährig

und ledig ist, legitimiert, so erwirbt er mit seiner Legitimation die Staatsbürgerschaft, wenn

sein Vater in diesem Zeitpunkt Staatsbürger ist oder, falls er vorher verstorben ist, am Tag

seines Ablebens Staatsbürger war.

(2) Hat der Legitimierte das 14. Lebensjahr bereits vollendet, so gilt Abs. 1 nur, wenn der

Legitimierte und sein gesetzlicher Vertreter dem Erwerb der Staatsbürgerschaft zustimmen.
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(3) Eine Zustimmung nach Abs. 2 ist der Evidenzstelle (§ 49 Abs. 2) schriftlich zu erklären.

Die staatsbürgerschaftlichen Wirkungen der Legitimation treten in einem solchen Fall erst

ein, sobald der Evidenzstelle alle nach Abs. 2 erforderlichen Zustimmungserklärungen

zugekommen sind.

(4) Eine Zustimmung nach Abs. 2 ist unwirksam, wenn sie der Evidenzstelle nach der

Eheschließung des Legitimierten oder später als drei Jahre nach Erteilung der schriftlichen

Belehrung (§ 52 Abs. 2) zugekommen ist.

(5) Verweigert der Legitimierte, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, oder sein gesetzlicher

Vertreter die Zustimmung (Abs. 2), so kann sie durch das Gericht ersetzt werden, wenn der

Erwerb der Staatsbürgerschaft aus erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen

Gründen dem Wohl des Legitimierten dient. Gleiches gilt, wenn der Legitimierte keinen

gesetzlichen Vertreter hat oder sein gesetzlicher Vertreter nicht erreichbar ist und die

Bestellung eines gesetzlichen Vertreters auf unüberwindliche Hindernisse stößt; Gleiches gilt

ferner wenn der Legitimierte unbekannten Aufenthaltes oder sonst nicht erreichbar ist.

Zuständig ist jenes inländische Gericht, das als Vormundschafts- oder Pflegschaftsgericht

einzuschreiten hätte, wenn der Legitimierte die Staatsbürgerschaft besäße. Die Frist für die

Abgabe der Zustimmung (Abs. 4) gilt als gewahrt, sofern das Gericht vor ihrem Ablauf

angerufen wurde und der Legitimierte noch ledig ist, wenn der Evidenzstelle die

Entscheidung des Gerichtes zukommt.

(6) Der Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Legitimation erstreckt sich auf uneheliche

Kinder der legitimierten Frau. Haben sie das 14. Lebensjahr bereits vollendet, so gelten die

Abs. 2 und 3 sinngemäß.

§ 8. (1) Bis zum Beweis des Gegenteils gilt als Staatsbürger kraft Abstammung, wer im Alter

unter sechs Monaten im Gebiet der Republik aufgefunden wird.

(2) Das gleiche gilt für eine Person, die im Gebiet der Republik geboren wird, wenn

a) bei ehelicher Geburt ein Elternteil,

b) bei unehelicher Geburt die Mutter im Gebiet der Republik geboren worden ist.

§ 9. entfällt samt Überschrift; BGBl. Nr. 170/1983, Art I Z 7
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Verleihung

§ 10. (1) Die Staatsbürgerschaft kann einem Fremden verliehen werden, wenn

1. er seit mindestens zehn Jahren seinen Hauptwohnsitz ununterbrochen im Bundesgebiet

hat;

2. er nicht durch ein inländisches oder ausländisches Gericht wegen einer oder mehrerer

Vorsatztaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verurteilt

worden ist, die der Verurteilung durch das ausländische Gericht zugrunde liegenden

strafbaren Handlungen auch nach dem inländischen Recht gerichtlich strafbar sind und die

Verurteilung in einem den Grundsätzen des Art 6 der Europäischen Konvention zum

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958,

entsprechendem Verfahren ergangen ist;

3. er nicht durch ein inländisches Gericht wegen eines Finanzvergehens rechtskräftig zu

einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verurteilt worden ist;

4. gegen ihn nicht wegen des Verdachtes einer mit Freiheitsstrafe bedrohten Vorsatztat oder

eines mit Freiheitsstrafe bedrohten Finanzvergehens bei einem inländischen Gericht ein

Strafverfahren anhängig ist;

5. gegen ihn kein Aufenthaltsverbot besteht und auch kein Verfahren zur Aufenthaltsbe-

endigung anhängig ist;

6. er nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür bietet, daß er zur Republik bejahend

eingestellt ist und weder eine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit

darstellt noch andere in Art 8 Abs. 2 EMRK genannte öffentliche Interessen gefährdet;

7. sein Lebensunterhalt hinreichend gesichert ist oder ihn an seiner finanziellen Notlage kein

Verschulden trifft und

8. er nicht mit fremden Staaten in solchen Beziehungen steht, daß die Verleihung der

Staatsbürgerschaft die Interessen der Republik schädigen würde.

(2) Eine gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie in

Strafregisterauskünfte an die Behörde nicht aufgenommen werden darf. Eine gemäß Abs. 1

Z 2 oder 3 maßgebliche Verurteilung liegt vor, wenn sie wegen einer Jugendstraftat erfolgt.

(3) Einem Fremden, der eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt, darf die

Staatsbürgerschaft nicht verliehen werden, wenn er
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1. die für das Ausscheiden aus seinem bisherigen Staatsverband erforderlichen Handlungen

unterläßt, obwohl ihm diese möglich und zumutbar sind oder

2. auf Grund seines Antrages oder auf andere Weise absichtlich die Beibehaltung seiner

bisherigen Staatsangehörigkeit erwirkt.

(4) Von der Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 kann abgesehen werden

1. aus besonders berücksichtigungswürdigem Grund, sofern es sich um einen

Minderjährigen, der seit mindestens vier Jahren, oder um einen Fremden handelt, der seit

mindestens sechs Jahren, seinen Hauptwohnsitz ununterbrochen im Bundesgebiet hat, es

sei denn, es wäre in Abs. 5 hinsichtlich dieser Wohnsitzdauer anderes vorgesehen;

2. bei einem Fremden, der vor dem 9. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit eines der

Nachfolgestaaten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie hatte oder

staatenlos war, seinen Hauptwohnsitz im Bundesgebiet hatte und sich damals deshalb in

das Ausland begeben hat, weil er Verfolgung durch Organe der NSDAP oder der Behörden

des Dritten Reiches mit Grund zu befürchten hatte oder erlitten hat oder weil er wegen

seines Einsatzes für die demokratische Republik Österreich Verfolgungen ausgesetzt war

oder solche mit Grund zu befürchten hatte.

(5) Als besonders berücksichtigungswürdiger Grund (Abs. 4 Z 1) gilt insbesondere

1. der Verlust der Staatsbürgerschaft anders als durch Entziehung (§§ 33 und 34) oder

2. bereits erbrachte und zu erwartende besondere Leistungen auf wissenschaftlichem,

wirtschaftlichem, künstlerischem oder sportlichem Gebiet oder

3. der Nachweis nachhaltiger persönlicher und beruflicher Integration oder

4. die Gewährung von Asyl nach dem Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76, einschließlich der

Asylberechtigung (§ 44 Abs. 6 AsylG) nach  einer Wohnsitzdauer von vier Jahren oder

5. der Besitz der Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen), BGBl. Nr. 909/1993 nach einer

Wohnsitzdauer von vier Jahren oder

6. die Geburt im Bundesgebiet.

(6) (Verfassungsbestimmung) Die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 und 7 sowie des

Abs. 3 entfallen, wenn die Bundesregierung bestätigt, daß die Verleihung der

Staatsbürgerschaft wegen der vom Fremden bereits erbrachten und von ihm noch zu

erwartenden außerordentlichen Leistungen im besonderen Interesse der Republik liegt.
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§ 10a. Voraussetzungen jeglicher Verleihung sind unter Bedachtnahme auf die

Lebensumstände des Fremden jedenfalls entsprechende Kenntnisse der deutschen

Sprache.

§ 11. Die Behörde hat sich unter Bedachtnahme auf das Gesamtverhalten des Fremden bei

der Ausübung des ihr in § 10 eingeräumten freien Ermessens von Rücksichten auf das

allgemeine Wohl, die öffentlichen Interessen und das Ausmaß der Integration des Fremden

leiten zu lassen.

§ 11a. (1) Einem Fremden ist unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Z 2 bis 8 und

Abs. 3 die Staatsbürgerschaft zu verleihen, wenn

1. sein Ehegatte Staatsbürger ist und im gemeinsamen Haushalt mit ihm lebt,

2. die Ehe weder von Tisch und Bett noch sonst ohne Auflösung des Ehebandes gerichtlich

geschieden ist,

3. er nicht infolge der Entziehung der Staatsbürgerschaft nach § 33 Fremder ist und

4. a) die Ehe seit mindestens einem Jahr aufrecht ist und er seinen Hauptwohnsitz seit

mindestens vier Jahren ununterbrochen im Gebiet der Republik hat oder bei einer Ehedauer

von mindestens zwei Jahren ein solcher Wohnsitz seit mindestens drei Jahren besteht oder

b) die Ehe seit mindestens fünf Jahren aufrecht und sein Ehegatte seit mindestens zehn

Jahren ununterbrochen österreichischer Staatsbürger ist;

c) der Ehegatte die Staatsbürgerschaft durch Verleihung gemäß § 10 Abs. 4 Z 2 oder durch

Erklärung gemäß § 58c erworben hat und der Fremde seinen Hauptwohnsitz vor dem 9. Mai

1945 im Bundesgebiet hatte und sich damals gemeinsam mit seinem späteren Ehegatten

ins Ausland begeben hat.

(2) Einem Fremden darf die Staatsbürgerschaft gemäß Abs. 1 nicht verliehen werden, wenn

er

1. mit dem Ehegatten das zweite Mal verheiratet ist und

2. diesem Ehegatten die Staatsbürgerschaft nach Scheidung der ersten gemeinsamen Ehe

aufgrund der Heirat mit einem Staatsbürger verliehen wurde.“

§ 12. Einem Fremden ist unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Z 2 bis 8 und Abs. 3

die Staatsbürgerschaft zu verleihen, wenn er

1. nicht infolge der Entziehung der Staatsbürgerschaft (§§ 33 oder 34) oder des Verzichtes

auf die Staatsbürgerschaft (§ 37) Fremder ist und entweder

a) seit mindestens 30 Jahren ununterbrochen seinen Hauptwohnsitz im Bundesgebiet hat

oder
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b) seit mindestens 15 Jahren ununterbrochen seinen Hauptwohnsitz im Bundesgebiet hat

und seine nachhaltige persönliche und berufliche Integration nachweist oder

2. durch mindestens zehn Jahre die Staatsbürgerschaft ununterbrochen besessen, diese auf

andere Weise als durch Entziehung (§§ 33 oder 34) oder Verzicht (§ 37) verloren hat,

seither Fremder ist und mindestens ein Jahr ununterbrochen seinen Hauptwohnsitz im

Gebiet der Republik hat oder

3. die Staatsbürgerschaft zu einer Zeit, da er nicht eigenberechtigt war, auf andere Weise

als durch Entziehung nach § 33 verloren hat, seither Fremder ist und die Verleihung der

Staatsbürgerschaft binnen zwei Jahren nach Erlangung der Eigenberechtigung beantragt

oder

4. die Staatsbürgerschaft nach § 17 durch Erstreckung der Verleihung nur deshalb nicht

erwerben kann, weil der hiefür maßgebende Elternteil (Wahlelternteil) bereits Staatsbürger

ist.

§ 13. Einem Fremden ist unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Z 2 bis 8 und Abs. 3

die Staatsbürgerschaft zu verleihen, wenn

1. er die Staatsbürgerschaft dadurch verloren hat, daß er

a) einen Fremden geheiratet,

b) gleichzeitig mit dem Ehegatten dieselbe fremde Staatsangehörigkeit erworben oder

c) während der Ehe mit einem Fremden dessen Staatsangehörigkeit erworben hat;

2. er seither Fremder ist;

3. die Ehe durch den Tod des Ehegatten oder sonst dem Bande nach aufgelöst ist und

4. er die Verleihung der Staatsbürgerschaft binnen fünf Jahren nach Auflösung der Ehe

beantragt.

§ 14. (1) Einem Fremden ist die Staatsbürgerschaft ferner zu verleihen, wenn er

1. im Gebiet der Republik geboren und seit seiner Geburt staatenlos ist;

2. insgesamt mindestens zehn Jahre seinen „Hauptwohnsitz“ im Gebiet der Republik hatte,

wobei ununterbrochen mindestens fünf Jahre unmittelbar vor der Verleihung der

Staatsbürgerschaft liegen müssen;

3. nicht von einem inländischen Gericht rechtskräftig nach einer der folgenden

Gesetzesstellen verurteilt worden ist:

a) §§ 103, 124, 242, 244, 246, 248, 252 bis 254, 256, 257 Abs. 2, 258, 259, 260, 269, 274

bis 276, 279 bis 285 und 320 StGB, BGBl. Nr. 60/1974;
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b) §§ 277 und 278 StGB, soweit die Tat mit Beziehung auf eine nach § 103 StGB strafbare

Handlung begangen worden ist;

c) § 286 StGB, soweit die Tat mit Beziehung auf die in lit. a angeführten strafbaren Hand-

lungen begangen worden ist;

d) §§ 3a und 3b sowie 3d bis 3g des Verbotsgesetzes 1947;

4. weder von einem inländischen noch von einem ausländischen Gericht zu einer

Freiheitsstrafe von fünf oder mehr Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist, die der

Verurteilung durch das ausländische Gericht zugrunde liegenden strafbaren Handlungen

auch nach dem inländischen Recht gerichtlich strafbar sind und die Verurteilung in einem

den Grundsätzen des Art 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, entsprechenden Verfahren ergangen ist und

5. die Verleihung der Staatsbürgerschaft nach Vollendung des 18. Lebensjahres und

spätestens zwei Jahre nach dem Eintritt der Volljährigkeit beantragt.

(2) Eine Person, die an Bord eines österreichischen Schiffes oder eines Luftfahrzeuges mit

österreichischer Staatszugehörigkeit geboren wurde, gilt bei der Anwendung des Abs. 1 als

im Gebiet der Republik geboren.

§ 15. (1) Der Lauf der Wohnsitzfristen nach § 10 Abs. 1 Z 1 und Abs. 4, § 11a Z 4 lit. a, § 12

Z 1 und 2 sowie § 16 Abs. 1 Z 3 lit. a wird unterbrochen durch

a) ein rechtskräftiges Aufenthaltsverbot

b) einen mehr als sechsmonatigen Aufenthalt in einer Anstalt zum Vollzug von

Freiheitsstrafen, in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrechereiner Anstalt für

gewöhnungsbedürftige Rechtsbrecher oder einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter des

Inlandes oder diesen gleichzuwertenden Anstalten des Auslandes infolge Verurteilung

wegen einer nach österreichischem Recht gerichtlich strafbaren Handlung; hiebei sind der

Aufenthalt in einer Anstalt zum Vollzug von Freiheitsstrafen und die Zeit des Vollzuges einer

mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahme zusammenzurechnen.

(2) Eine Unterbrechung des Fristenlaufes gemäß Abs. 1 lit. a ist nicht zu beachten, wenn

das Aufenthaltsverbot deshalb aufgehoben wurde, weil sich seine Erlassung in der Folge als

unbegründet erwiesen hat.

§ 16. (1) Die Verleihung der Staatsbürgerschaft an einen Fremden ist unter den Voraus-

setzungen des § 10 Abs. 1 Z 2 bis 8 und Abs. 3 auf seinen mit ihm im gemeinsamen

Haushalt lebenden Ehegatten zu erstrecken, wenn
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1. die Ehe weder von Tisch und Bett noch sonst ohne Auflösung des Ehebandes gerichtlich

geschieden ist,

2. er nicht infolge der Entziehung der Staatsbürgerschaft nach § 33 Fremder ist und

3. a) die Ehe seit mindestens einem Jahr aufrecht ist und er seinen „Hauptwohnsitz“ seit

mindestens vier Jahren ununterbrochen im Gebiet der Republik hat oder bei einer Ehedauer

von mindestens zwei Jahren ein solcher Wohnsitz seit mindestens drei Jahren besteht oder

b) die Ehe seit mindestens fünf Jahren aufrecht ist.

(2) Das Fehlen der Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 3 und § 10 Abs. 3 steht der Erstreckung

nicht entgegen, wenn die Staatsbürgerschaft nach § 10 Abs. 6 verliehen wird.

§ 17. (1) Die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist unter den Voraussetzungen des § 10

Abs. 1 Z 2 bis 8 und Abs. 3 zu erstrecken auf

1. die ehelichen Kinder des Fremden,

2. die unehelichen Kinder der Frau,

3. die unehelichen Kinder des Mannes, wenn seine Vaterschaft festgestellt oder anerkannt

ist und ihm die Pflege und Erziehung der Kinder zustehen,

4. die Wahlkinder des Fremden,

sofern die Kinder minderjährig, ledig und nicht infolge der Entziehung der Staatsbürgerschaft

nach § 33 Fremde sind.

(2) Die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 3

weiters auf die unehelichen Kinder der im Abs. 1 genannten Nachkommen zu erstrecken,

soweit letztere weiblichen Geschlechtes sind und die Verleihung der Staatsbürgerschaft auf

sie erstreckt wird.

(3) Die Voraussetzung der Minderjährigkeit entfällt bei einem behinderten Kind, wenn die

Behinderung erheblich ist und das Kind mit dem für die Erstreckung der Verleihung

maßgebenden Elternteil im gemeinsamen Haushalt lebt oder diesem die Sorgepflicht für das

Kind obliegt und er seiner Unterhaltspflicht nachkommt. Als erheblich behindert im Sinne

dieser Bestimmung gelten Personen, die infolge eines Leidens oder Gebrechens in ihrer

körperlichen und geistigen Fähigkeit so wesentlich beeinträchtigt sind, daß sie einer

besonderen Pflege oder eines besonderen Unterhaltsaufwandes bedürfen und

voraussichtlich dauernd nicht fähig sind, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. Die

erhebliche Behinderung ist durch ein Zeugnis eines inländischen Amtsarztes nachzuweisen.
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(4) Das Fehlen der Voraussetzung nach § 10 Abs. 3 steht der Erstreckung nicht entgegen,

wenn die Staatsbürgerschaft nach § 10 Abs. 6 verliehen wird.

§ 18. Die Erstreckung der Verleihung darf nur gleichzeitig mit der Verleihung der Staats-

bürgerschaft und nur mit demselben Erwerbszeitpunkt verfügt werden.

§ 19. (1) Die Verleihung der Staatsbürgerschaft sowie die Erstreckung der Verleihung bedarf

eines schriftlichen Antrages.

(2) Minderjährige Fremde, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können einen Antrag

gemäß Abs. 1 nur selbst stellen; er bedarf der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters.

(3) Anträge anderer nicht eigenberechtigter Fremder bedürfen deren schriftlicher

Zustimmung.

(4) Erteilt der gesetzliche Vertreter in den Fällen des Abs. 2 die Einwilligung nicht, so ist

diese auf Antrag des Minderjährigen oder von Amts wegen vom Pflegschaftsgericht zu

ersetzen, wenn die Verleihung oder Erstreckung der Verleihung dem Wohl des

Minderjährigen entspricht. Dies gilt auch, wenn der Antragsteller keinen gesetzlichen

Vertreter hat oder sein gesetzlicher Vertreter nicht erreichbar ist und die Bestellung eines

gesetzlichen Vertreters auf unüberwindliche Hindernisse stößt.

(5) Erteilt der nicht eigenberechtigte Fremde in den Fällen des Abs. 3 die Zustimmung nicht

oder ist er hiezu nicht in der Lage, so ist diese auf Antrag des gesetzlichen Vertreters oder

von Amts wegen vom Pflegschaftsgericht zu ersetzen, wenn die Verleihung oder

Erstreckung der Verleihung dem Wohl des Fremden entspricht.

§ 20. (1) Die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist einem Fremden zunächst für den Fall

zuzusichern, daß er binnen zwei Jahren das Ausscheiden aus dem Verband seines

bisherigen Heimatstaates nachweist, wenn

1. er nicht staatenlos ist;

2. weder § 10 Abs. 6 noch die §§ 16 Abs. 2 oder 17 Abs. 4 Anwendung finden und

3. ihm durch die Zusicherung das Ausscheiden aus dem Verband seines bisherigen

Heimatstaates ermöglicht wird oder erleichtert werden könnte.

(2) Die Zusicherung ist zu widerrufen, wenn der Fremde auch nur eine der für die Verleihung

der Staatsbürgerschaft erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt.
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(3) Die Staatsbürgerschaft, deren Verleihung zugesichert wurde, ist zu verleihen, sobald der

Fremde

1.  aus dem Verband seines bisherigen Heimatstaates ausgeschieden ist oder

2.  nachweist, daß ihm die für das Ausscheiden aus seinem bisherigen Staatsverband

erforderlichen Handlungen nicht möglich oder nicht zumutbar waren.

(4) Die Staatsbürgerschaft, deren Verleihung zugesichert wurde, kann verliehen werden,

sobald der Fremde glaubhaft macht, daß er für das Ausscheiden aus seinem bisherigen

Staatsverband Zahlungen zu entrichten gehabt hätte, die für sich allein oder im Hinblick auf

den für die gesamte Familie erforderlichen Aufwand zum Anlaß außer Verhältnis gestanden

wären.

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten auch für die Erstreckung der Verleihung.“

§ 21. Ein Fremder, der eigenberechtigt ist oder der das 18. Lebensjahr vollendet hat und nur

infolge seines Alters nicht eigenberechtigt ist, hat vor der Verleihung der Staatsbürgerschaft

(Erstreckung der Verleihung) folgendes Gelöbnis abzulegen:

„Ich gelobe, daß ich der Republik Österreich als getreuer Staatsbürger angehören, ihre

Gesetze stets gewissenhaft beachten und alles unterlassen werde, was den Interessen und

dem Ansehen der Republik abträglich sein könnte.“

§ 22. (1) Hat der Fremde seinen „Hauptwohnsitz“ im Gebiet der Republik, so ist das

Gelöbnis mündlich vor der nach § 39 zuständigen Behörde abzulegen. Diese kann jedoch

die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich der Fremde seinen „Hauptwohnsitz“ hat,

zur Entgegennahme des Gelöbnisses ermächtigen.

(2) Hat der Fremde seinen „Hauptwohnsitz“ im Ausland, so ist das Gelöbnis mündlich vor

der österreichischen Vertretungsbehörde abzulegen, die von der nach § 39 zuständigen

Behörde um die Entgegennahme des Gelöbnisses ersucht worden ist. Dies gilt nicht, wenn

es dem Fremden wegen der Entfernung seines Wohnsitzes oder aus anderen wichtigen

Gründen nicht zugemutet werden kann, sich zur Ablegung des Gelöbnisses bei der

österreichischen Vertretungsbehörde einzufinden.

(3) Hat der Fremde überhaupt keinen „Hauptwohnsitz“ oder ist auf ihn Abs. 2 zweiter Satz

anzuwenden, so ist das Gelöbnis schriftlich der nach § 39 zuständigen Behörde zu
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übermitteln, sofern sich der Fremde nicht selbst zur mündlichen Ableistung des Gelöbnisses

bei dieser Behörde einfindet.

(4) Wird das Gelöbnis mündlich abgeleistet, so ist hierüber eine Niederschrift aufzunehmen.

§ 23. (1) Der Bescheid über die Verleihung der Staatsbürgerschaft (Erstreckung der Verlei-

hung) ist schriftlich zu erlassen.

(2) Die Staatsbürgerschaft wird mit dem im Bescheid angegebenen Zeitpunkt erworben.

Dieser ist unter Bedachtnahme auf den voraussichtlichen Zeitpunkt der Aushändigung oder

Zustellung des Bescheides nach der Kalenderzeit zu bestimmen.

(3) Hat der Fremde, dem die Staatsbürgerschaft verliehen werden soll, das Gelöbnis

mündlich abgelegt, so ist ihm der Bescheid im Anschluß daran auszuhändigen. Sonst ist der

Bescheid derjenigen Person zuzustellen, die den Antrag auf Verleihung der

Staatsbürgerschaft gestellt hat.

§ 24. Die Wiederaufnahme eines Verleihungsverfahrens darf aus den im § 69 Abs. 1 Z 2

und 3 AVG, BGBl. Nr. 51/1991, genannten Gründen nur bewilligt oder verfügt werden, wenn

der Betroffene hiedurch nicht staatenlos wird.

Dienstantritt als Universitäts(Hochschul)professor

§ 25. (1) (Verfassungsbestimmung) Ein Fremder, der nicht die Staatsangehörigkeit eines

Landes besitzt, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrags im Rahmen

der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie

österreichischen Staatsbürgern, erwirbt die Staatsbürgerschaft durch den Eintritt in ein

öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis als Universitäts(Hochschul)professor (§ 154 Z 1 lit. a

und Z 2 lit. a des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333) an einer inländischen

Universität, an der Akademie der bildenden Künste in Wien oder an einer inländischen

Kunsthochschule.

(2) Unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Z 2 bis 8 erwerben durch die Erklärung, der

Republik als getreue Staatsbürger angehören zu wollen, vom Dienstantritt des Universitäts-

(Hochschul-)Professors an die Staatsbürgerschaft
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1. sein Ehegatte, wenn die Ehe weder von Tisch und Bett noch sonst ohne Auflösung des

Ehebandes gerichtlich geschieden ist und dieser nicht infolge der Entziehung der

Staatsbürgerschaft nach § 33 Fremder ist;

2. seine Kinder, wenn im Falle einer Verleihung der Staatsbürgerschaft diese nach § 17 auf

sie hätte erstreckt werden können.

(3) Die Erklärungen nach Abs. 2 sind innerhalb eines Jahres, nachdem der Universitäts-

(Hochschul-)Professor seinen Dienst angetreten hat, schriftlich bei der nach § 39

zuständigen Behörde abzugeben. § 19 Abs. 2 zweiter und dritter Satz ist sinngemäß

anzuwenden. Liegen die Voraussetzungen vor, so hat die Behörde mit schriftlichem

Bescheid festzustellen, daß die Staatsbürgerschaft mit dem Tag des Dienstantrittes des

Universitäts- (Hochschul-)Professors erworben wurde.

ABSCHNITT  III

VERLUST DER STAATSBÜRGERSCHAFT

§ 26. Die Staatsbürgerschaft wird verloren durch

1. Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit (§§ 27 und 29);

2. Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates (§ 32;

3. Entziehung (§§ 33 bis 36);

4. Verzicht (§§ 37 und 38)

Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit

§ 27. (1) Die Staatsbürgerschaft verliert, wer auf Grund seines Antrages, seiner Erklärung

oder seiner ausdrücklichen Zustimmung eine fremde Staatsangehörigkeit erwirbt, sofern ihm

nicht vorher die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft bewilligt worden ist.

(2) Ein nicht eigenberechtigter Staatsbürger verliert die Staatsbürgerschaft nur dann, wenn

die auf den Erwerb der fremden Staatsangehörigkeit gerichtete Willenserklärung (Abs. 1) für

ihn entweder von seinem gesetzlichen Vertreter oder mit dessen ausdrücklicher Zustimmung

von ihm selbst oder einer dritten Person abgegeben wird. Die Zustimmung des gesetzlichen

Vertreters muß vor dem Erwerb der fremden Staatsangehörigkeit vorliegen. Ist jemand

anderer als die Eltern oder die Wahleltern gesetzlicher Vertreter, so tritt der Verlust der

Staatsbürgerschaft überdies nur dann ein, wenn das Vormundschafts- oder



14

Pflegschaftsgericht die Willenserklärung (Zustimmung) des gesetzlichen Vertreters vor dem

Erwerb der fremden Staatsangehörigkeit genehmigt hat.

(3) Ein minderjähriger Staatsbürger, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, verliert die

Staatsbürgerschaft außerdem nur, wenn er der auf den Erwerb der fremden

Staatsangehörigkeit gerichteten Willenserklärung (Abs. 1) seines gesetzlichen Vertreters

oder der dritten Person (Abs. 2) vor dem Erwerb der fremden Staatsangehörigkeit

ausdrücklich zugestimmt hat.

§ 28. (1) Einem Staatsbürger ist für den Fall des Erwerbes einer fremden

Staatsangehörigkeit (§ 27) die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft zu bewilligen, wenn

1. sie wegen der von ihm bereits erbrachten oder von ihm noch zu erwartenden Leistungen

oder aus einem besonders berücksichtigungswürdigen Grunde im Interesse der Republik

liegt und

2. der fremde Staat, dessen Staatsangehörigkeit er anstrebt, der Beibehaltung zustimmt

und

3. die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Z 2 bis 4 sowie 6 und 8 sinngemäß erfüllt sind.

(2) Dasselbe gilt für Staatsbürger, die die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2 und 3 erfüllen,

wenn sie die Staatsbürgerschaft durch Abstammung erworben haben und in ihrem Privat-

und Familienleben ein für die Beibehaltung besonders berücksichtigungswürdiger Grund

vorliegt.“

(3) Die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft darf nur auf schriftlichen Antrag und unter der

Bedingung bewilligt werden, daß die fremde Staatsangehörigkeit binnen zwei Jahren

erworben wird.

(4) Der Antrag ist vom eigenberechtigten Staatsbürger persönlich zu unterfertigen. Ist der

Staatsbürger nicht eigenberechtigt, so ist der Antrag für ihn entweder von seinem

gesetzlichen Vertreter oder mit dessen schriftlicher Zustimmung von ihm selbst oder einer

dritten Person zu unterfertigen. Der vom gesetzlichen Vertreter oder mit dessen schriftlicher

Zustimmung von einer dritten Person gestellte Antrag bedarf der schriftlichen Zustimmung

des minderjährigen Staatsbürgers, sofern dieser das 14. Lebensjahr vollendet hat. Ist

jemand anderes als die Eltern oder die Wahleltern gesetzlicher Vertreter, so bedarf der

Antrag oder die Zustimmung ferner der Genehmigung des Vormundschafts- oder

Pflegschaftsgerichts.
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(5) Der Bescheid, mit dem die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft bewilligt wird, ist

schriftlich zu erlassen.

§ 29. (1) Verliert ein Staatsbürger nach § 27 die Staatsbürgerschaft, so erstreckt sich der

Verlust auf

1. seine ehelichen Kinder

2. seine Wahlkinder,

sofern sie minderjährig und ledig und ihm von Rechts wegen in die fremde

Staatsangehörigkeit folgen oder folgen würden, wenn sie diese nicht bereits besäßen, es sei

denn, der andere Elternteil (Wahlelternteil) ist weiterhin Staatsbürger. § 27 Abs. 3 ist

sinngemäß anzuwenden.

(2) Der Verlust der Staatsbürgerschaft erstreckt sich auch auf die minderjährigen ledigen

unehelichen Kinder des Staatsbürgers, die ihm von Rechts wegen in die fremde

Staatsangehörigkeit folgen, wenn deren gesetzlicher Vertreter dem Erwerb der fremden

Staatsangehörigkeit vorher ausdrücklich zugestimmt hat, auf die unehelichen Kinder des

Mannes jedoch nur, wenn seine Vaterschaft festgestellt oder anerkannt ist und ihm die

Pflege und Erziehung der Kinder zustehen. § 27 Abs. 2 letzter Satz und sinngemäß Abs. 3

ist anzuwenden.

§ 30. (1) Strebt ein Staatsbürger eine fremde Staatsangehörigkeit an und ist ihm die

Beibehaltung der Staatsbürgerschaft nicht bewilligt worden, so hat ihm die Behörde auf

seinen Antrag zu bestätigen, daß er im Falle des Erwerbes der fremden Staatsangehörigkeit

aus dem österreichischen Staatsverband ausscheidet. In dieser Bestätigung sind auf seinen

Antrag gegebenenfalls auch die minderjährigen Kinder anzuführen, auf die sich der Verlust

der Staatsbürgerschaft gemäß § 29 erstreckt.

(2) Für einen nicht eigenberechtigten Staatsbürger darf die Bestätigung nach Abs. 1 nur

ausgestellt oder er in dieser nur angeführt werden, wenn die Zustimmung des gesetzlichen

Vertreters und des Minderjährigen, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, und

gegebenenfalls die Genehmigung des Gerichtes (§ 27 Abs. 2 und § 29 Abs. 2) bereits

vorliegen.

§ 31. entfällt samt Überschrift; BGBl. Nr. 170/1983, Art I Z 24
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Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates

§ 32. Die Staatsbürgerschaft verliert, wer freiwillig in den Militärdienst eines fremden Staates

tritt. § 27 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden.

Entziehung

§ 33. Einem Staatsbürger, der im Dienst eines fremden Staates steht, sofern nicht schon

§ 32 anzuwenden ist, die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn er durch sein Verhalten die

Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich schädigt.

§ 34. (1) Einem Staatsbürger ist die Staatsbürgerschaft ferner zu entziehen, wenn

1. er sie vor mehr als zwei Jahren durch Verleihung oder Erstreckung der Verleihung nach

diesem Bundesgesetz erworben hat,

2. hiebei weder § 10 Abs. 6 noch die §§ 16 Abs. 2 oder 17 Abs. 4 angewendet worden sind,

3. er trotz des Erwerbes der Staatsbürgerschaft seither aus Gründen, die er zu vertreten hat,

eine fremde Staatsangehörigkeit beibehalten hat.

(2) Der betroffene Staatsbürger ist mindestens sechs Monate vor der beabsichtigten

Entziehung der Staatsbürgerschaft über die Bestimmung des Abs. 1 zu belehren.

(3) Die Entziehung ist auch nach Ablauf der in Abs. 1 Z 1 genannten Frist ohne unnötigen

Aufschub schriftlich zu verfügen. Nach Ablauf von sechs Jahren nach der Verleihung

(Erstreckung der Verleihung) ist die Entziehung nicht mehr zulässig.

§ 35. Die Entziehung der Staatsbürgerschaft (§§ 33 und 34) hat von Amts wegen oder auf

Antrag des Bundesministers für Inneres zu erfolgen. Der Bundesminister für Inneres hat in

dem auf seinen Antrag einzuleitenden Verfahren Parteistellung.

§ 36. Hält sich derjenige, dem die Staatsbürgerschaft entzogen werden soll, im Ausland auf

und wurde eine Zustellung an ihn erfolglos versucht, so ist § 11 AVG, BGBl. Nr. 51/1991,

auch dann anzuwenden, wenn sein Aufenthalt bekannt ist.

Verzicht

§ 37. (1) Ein Staatsbürger kann auf die Staatsbürgerschaft verzichten, wenn
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1. er eine fremde Staatsbürgerschaft besitzt;

2. gegen ihn im Inland wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung, die mit mehr als sechs

Monaten Freiheitsstrafe bedroht ist, ein Strafverfahren oder eine Strafvollstreckung nicht

anhängig ist und

3. er kein Angehöriger des Bundesheeres ist und, sofern männlichen Geschlechtes,

a) das 16. Lebensjahr noch nicht oder das 36. Lebensjahr bereits vollendet hat,

b) den ordentlichen Präsenzdienst oder den ordentlichen Zivildienst geleistet hat,

c) von der Stellungskommission als untauglich oder vom zuständigen Amtsarzt als dauernd

unfähig zu jedem Zivildienst festgestellt worden ist,

d) wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche von der Einberufung in das Bundesheer

ausgeschlossen ist oder

e) seine Militärdienstpflicht oder eine an deren Stelle tretende Dienstverpflichtung in einem

anderen Staat, dessen Angehöriger er ist, erfüllt hat und deshalb auf Grund eines

zwischenstaatlichen Vertrages oder eines internationalen Übereinkommens von der Leistung

des ordentlichen Präsenzdienstes oder ordentlichen Zivildienstes befreit ist.

(2) Die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2 und 3 entfallen, wenn der Verzichtende seit

mindestens fünf Jahren ununterbrochen seinen „Hauptwohnsitz“ außerhalb des Gebietes der

Republik hat.

§ 38. (1) Die Verzichtserklärung ist in schriftlicher Form bei der nach § 39 zuständigen

Behörde abzugeben. § 28 Abs. 4 ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß die

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters und des Minderjährigen, der das 14. Lebensjahr

vollendet hat, oder die Genehmigung des Gerichtes auch nach der Abgabe der

Verzichtserklärung erteilt werden kann.

(2) Die Behörde (§ 39) hat festzustellen, ob die für den Verzicht vorgesehenen

Voraussetzungen erfüllt sind. Bejahendenfalls hat sie auszusprechen, daß der Verzichtende

die Staatsbürgerschaft in dem Zeitpunkt, in dem der Verzicht bei ihr eingelangt ist, verloren

hat.

(3) Der Bescheid, mit dem der Verlust der Staatsbürgerschaft infolge Verzichts festgestellt

wird, ist schriftlich zu erlassen.
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ABSCHNITT  IV

BEHÖRDEN UND VERFAHREN

§ 39. (1) Zur Erlassung von Bescheiden in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft ist

unbeschadet des § 41 die Landesregierung zuständig.

(2) Örtlich zuständig ist jene Landesregierung, in deren Bereich die Person, auf die sich der

Bescheid bezieht, ihren „Hauptwohnsitz“ hat, sonst die Landesregierung, in deren Bereich

die Evidenzstelle (§ 49 Abs. 2) liegt. Die Zuständigkeit zur Erstreckung der Verleihung richtet

sich nach der Zuständigkeit zur Verleihung der Staatsbürgerschaft.

§ 40. (Verfassungsbestimmung) Der Antrag gemäß § 28 kann auch bei der gemäß § 41

Abs. 2 zuständigen Vertretungsbehörde eingebracht werden, die sie an die Behörde

weiterzuleiten hat.

§ 41. (1) Zur Ausstellung von Bestätigungen in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft und

zur Entscheidung über derartige Anträge ist jene Gemeinde (Gemeindeverband) zuständig,

in deren Bereich die Person, auf die sich die Bestätigung bezieht, ihren „Hauptwohnsitz“ hat.

zur Ausstellung von Bestätigungen für eine verstorbene Person ist die Gemeinde

(Gemeindeverband) zuständig, in der diese Person im Zeitpunkt ihres Todes den

„Hauptwohnsitz“ hatte.

(2) (Verfassungsbestimmung) Liegt der Hauptwohnsitz dieser Person nicht im Gebiet der

Republik, so ist das österreichische Berufskonsulat, wo jedoch ein solches nicht besteht, die

österreichische diplomatische Vertretungsbehörde zuständig, in deren Bereich der

Hauptwohnsitz liegt. Die Vertretungsbehörden haben hiebei das AVG, BGBl. Nr. 51/1991,

anzuwenden; über die Berufung gegen einen Bescheid, womit der Antrag auf Ausstellung

einer Bestätigung abgewiesen wird, entscheidet die Landesregierung.

(3) Ergibt sich aus Abs. 2 erster Satz keine örtliche Zuständigkeit, so ist die Evidenzstelle

(§ 49 Abs. 2 zuständig.

(4) Erwirbt ein im Bundesgebiet niedergelassener Fremder die Staatsbürgerschaft anders

als durch Abstammung, so hat die Behörde (§ 39) hievon jene Fremdenpolizeibehörde erster

Instanz in Kenntnis zu setzen, in deren Sprengel der Hauptwohnsitz des Betroffenen liegt;
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handelt es sich dabei um eine Bundespolizeidirektion, so ist auch die

Einwanderungsbehörde erster Instanz (§ 89 Abs. 1 FrG) entsprechend zu informieren. Die

Behörde hat hiebei den Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse und

bisherige Staatsangehörigkeit des Betroffenen anzuführen und das Datum des Erwerbs der

Staatsbürgerschaft mitzuteilen.

§ 42. (1) Außer in den in den §§ 25 Abs. 3, 38 und 58c besonders geregelten Fällen ist ein

Feststellungsbescheid in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft zu erlassen, wenn der

Antragsteller ein rechtliches Interesse an der Feststellung hat.

(2) Ein Feststellungsbescheid ist weiters zu erlassen, wenn dies der Bundesminister für

Inneres beantragt. In diesem Fall hat der Bundesminister für Inneres im Verfahren

Parteistellung.

(3) Ein Feststellungsbescheid kann von Amts wegen erlassen werden, wenn ein öffentliches

Interesse an der Feststellung besteht.

§ 43. (1) Außer den in diesem Bundesgesetz besonders geregelten Fällen ist eine

Bestätigung in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft auszustellen, wenn der Antragsteller

ein rechtliches Interesse an der Ausstellung der Bestätigung glaubhaft macht.

(2) Eine Bestätigung kann von Amts wegen ausgestellt werden, wenn ein öffentliches

Interesse daran besteht.

(3) Eine Bestätigung darf nicht ausgestellt werden, wenn begründete Zweifel daran

bestehen, ob sie der Sach- und Rechtslage entspricht.

§ 44. (1) Die Bestätigung, daß eine bestimmte Person die Staatsbürgerschaft besitzt, ist

ausschließlich nach dem durch Verordnung des Bundesministers für Inneres zu

bestimmenden Musters auszustellen (Staatsbürgerschaftsnachweis).

(2) Wird der Staatsbürgerschaftsnachweis lediglich zum Amtsgebrauch einer Behörde oder

einer anderen öffentlichen Dienststelle ausgestellt, so ist er von der Stelle, für die er

bestimmt ist, einzubehalten.

§ 45. Bestätigungen, in denen staatsbürgerschaftsrechtliche Verhältnisse unrichtig

beurkundet sind, insbesondere Staatsbürgerschaftsnachweise, die infolge des Verlustes der
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Staatsbürgerschaft unrichtig geworden sind, haben die Behörden (§§ 39 und 41), wenn

ihnen solche Bestätigungen vorgelegt werden, einzuziehen und der Evidenzstelle (§ 49

Abs. 2) zu übersenden. Der Inhaber einer solchen Bestätigung hat diese der Evidenzstelle

über deren Aufforderung abzuliefern.

§ 46. (1) Die Form der gemäß § 23 Abs. 1, § 25 Abs. 3, § 28 Abs. 5, § 30 Abs. 1, § 38 Abs.

3, § 44 und § 58c Abs. 2 auszufertigenden Urkunden wird durch Verordnung des

Bundesministers für Inneres bestimmt. Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß diese

Urkunden ein zweckentsprechendes Ausmaß und ein ihrer Bedeutung angemessenes

Aussehen erhalten und daß ihre Nachmachung oder Verfälschung nach Möglichkeit

verhindert wird.

(2) Der Bundesminister für Inneres kann im Interesse der einheitlichen Ausgestaltung der im

Abs. 1 genannten Urkunden und zur Verhinderung ihrer Nachmachung oder Verfälschung

anordnen, daß für die Ausfertigung dieser Urkunden nur solche Urkunden verwendet werden

dürfen, die in den vom Bundesminister für Inneres bestimmten Druckereien hergestellt

worden sind.

§ 47. (1) Gemeinden, die zu einem Standesamtsverband vereinigt sind (§ 60 des

Personenstandsgesetzes), bilden kraft Gesetzes zur Durchführung der in den §§ 41, 49 bis

52 und 53 Z 5 genannten Aufgaben einen Gemeindeverband.

(2) Sitz des Gemeindeverbandes ist jene Gemeinde, in der der Standesamtsverband seinen

Sitz hat.

(3) Der Gemeindeverband führt die Bezeichnung „Staatsbürgerschaftsverband“; ihr ist jener

Zusatz beizufügen, mit dem auch der Standesamtsverband näher bezeichnet wird.

§ 48. (1) Die Gemeinden (Gemeindeverbände) haben die Kosten, die ihnen aus der

Durchführung der ihnen aus diesem Bundesgesetz obliegenden Aufgaben erwachsen, selbst

zu tragen. Das Land hat jedoch den Gemeinden (Gemeindeverbänden) jene Kosten zu

ersetzen, die ihnen aus der Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz (§ 49) erwachsen.

(2) Der Kostenersatz nach Abs. 1 hat jährlich in Bauschbeträgen zu erfolgen. Diese sind

durch Verordnung der Landesregierung für jedes begonnene Hundert der in der

Staatsbürgerschaftsevidenz verzeichneten Personen festzusetzen. Für die Berechnung des
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Kostenersatzes ist die Anzahl der Personen maßgebend, die am Ende des jeweiligen

Rechnungsjahres in der Staatsbürgerschaftsevidenz verzeichnet waren.

(3) Die Gemeinden (Gemeindeverbände) haben den Anspruch auf Ersatz der Kosten binnen

drei Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres bei sonstigem Verlust bei der

Landesregierung geltend zu machen.

(4) Über Streitigkeiten, die sich auf Ersatzansprüche nach Abs. 1 beziehen, entscheidet die

Landesregierung.

ABSCHNITT  V

STAATSBÜRGERSCHAFTSEVIDENZ

§ 49. (1) Die Gemeinden (Gemeindeverbände) haben nach Maßgabe dieses Abschnittes ein

ständiges Verzeichnis der Staatsbürger (Staatsbürgerschaftsevidenz) zu führen.

(2) Evidenzstelle ist

a) für Personen, die vor dem 1. Juli 1966 im Gebiet der Republik geboren sind: die

Geburtsgemeinde (Gemeindeverband);

b) für Personen, die ab dem 1. Juli 1966 geboren sind: die Gemeinde (Gemeindeverband),

in der die Mutter im Zeitpunkt der Geburt der zu verzeichnenden Person laut Eintragung im

Geburtenbuch ihren Wohnort hatte, wenn dieser aber im Ausland liegt, die

Geburtsgemeinde (Gemeindeverband) der zu verzeichnenden Person;

c) für Personen, die im Ausland geboren sind oder bei denen sich nach lit. a oder b keine

Zuständigkeit feststellen läßt: die Gemeinde Wien.

§ 50. (1) Die Staatsbürgerschaftsevidenz ist für jede Gemeinde in Form einer Kartei zu

führen. Durch Verordnung des Bundesministers für Inneres können nähere Bestimmungen

über das Ausmaß und die Ausgestaltung der Karteiblätter sowie über die Einrichtung der

Kartei getroffen werden.

(2) Die Staatsbürgerschaftsevidenz kann automationsunterstützt geführt werden.

§ 51. Die Evidenzstelle hat einen Staatsbürger in die Staatsbürgerschaftsevidenz zu

verzeichnen und die den Staatsbürgerschaftserwerb begründenden Umstände anzumerken,
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sobald sie durch eine Mitteilung nach den §§ 53 bis 55 oder auf andere Art davon Kenntnis

erhält, auf welche Weise er die Staatsbürgerschaft erworben hat. Die Evidenzstelle hat,

soweit dies ohne übermäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist, von Amts wegen jede

Gelegenheit wahrzunehmen, um sich diese Kenntnis zu verschaffen. In die

Staatsbürgerschaftsevidenz sind Verstorbene, die dort noch nicht verzeichnet sind, nur dann

aufzunehmen, wenn die den Staatsbürgerschaftserwerb begründenden Umstände bekannt

sind und keiner weiteren Ermittlungen bedürfen oder ein Feststellungsbescheid nach § 42

erlassen oder eine Bestätigung nach § 43 ausgestellt worden ist.

§ 52. (1) Die Evidenzstelle hat weiters, sobald sie durch eine Mitteilung nach den §§ 53 bis

55 oder auf andere Art Kenntnis erhält, anzumerken

a) Umstände, die auf den Verlust der Staatsbürgerschaft hinweisen;

b) die bescheidmäßige Feststellung, daß eine Person niemals die Staatsbürgerschaft

besessen hat;

c) die Nichtigerklärung einer Ehe, wenn dadurch die Frau oder ein Kind aus dieser Ehe nicht

mehr als Staatsbürger gilt;

d) die Feststellung der Ehelichkeit oder Unehelichkeit eines Kindes, wenn dadurch das Kind

nicht mehr als Staatsbürger gilt;

e) die Änderung oder Berichtigung des Familiennamens oder Vornamens eine

Staatsbürgers oder einer bereits verzeichneten Person und

f) das Ableben eines Staatsbürgers oder einer bereits verzeichneten Person.

(2) Die Evidenzstelle hat, sobald ihr die Mitteilung über die Legitimation eines minderjährigen

ledigen Fremden, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, zugekommen ist (§ 53 Z 3 lit. a und

Z 5 lit. c), diesen und seinen gesetzlichen Vertreter unverzüglich darüber schriftlich zu

belehren, daß die staatsbürgerschaftsrechtlichen Wirkungen der Legitimation (§ 7a) nur mit

deren Zustimmung eintreten.

§ 53. Der Evidenzstelle ist unverzüglich mitzuteilen

1. vom Amt der Landesregierung:

jeder von der Landesregierung in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft erlassene

Bescheid;

2. vom Gericht:

a) die Genehmigung nach § 27 Abs. 2 und § 29 Abs. 2;
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b) die Nichtigerklärung einer Ehe, wenn bloß einer der Ehegatten am Tag der

Eheschließung Staatsbürger war oder wenn am Tag der Nichtigerklärung mindestens einer

der Ehegatten Staatsbürger ist oder bis dahin als solcher gegolten hat;

c) die Feststellung der Ehelichkeit oder Unehelichkeit eines Kindes, wenn im Zeitpunkt

seiner Geburt zumindest ein Elternteil Staatsbürger war, und

d) der Beschluß, womit ein Staatsbürger für tot erklärt oder der Beweis seines Todes als

hergestellt erkannt wird;

3. vom Bundesministerium für Justiz:

a) die Legitimation eines minderjährigen ledigen Fremden durch Entschließung des

Bundespräsidenten; ist das legitimierte Kind weiblichen Geschlechtes, so sind

gegebenenfalls auch dessen uneheliche Kinder bekanntzugeben, und

b) die Anerkennung eines ausländischen Urteiles, das eine Ehe für nichtig erklärt, wenn die

Voraussetzungen der Z 2 lit. b vorliegen.

4. von der österreichischen Vertretungsbehörde im Ausland:

jede von ihr in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft ausgestellte Bestätigung;

5. von der Gemeinde (Gemeindeverband):

a) die in ihrem Bereich beurkundete Geburt eines Staatsbürgers;

b) jede von ihr in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft ausgestellte Bestätigung;

c) die Legitimation eines minderjährigen ledigen Fremden durch die beurkundete

Eheschließung seiner Eltern, wenn der Vater des Kindes Staatsbürger ist; ist das legitimierte

Kind weiblichen Geschlechtes, so sind gegebenenfalls auch dessen uneheliche Kinder

bekanntzugeben;

d) die in ihrem Bereich beurkundete Änderung oder Berichtigung des Familiennamens oder

Vornamens eines Staatsbürgers, sofern die Änderung oder Berichtigung nicht durch die

Entscheidung einer inländischen Behörde bewirkt wurde, und

e) das in ihrem Bereich beurkundete Ableben eines Staatsbürgers;

6. von den im § 25 genannten Lehranstalten:

der Dienstantritt eines Fremden als Ordentlicher Universitätsprofessor oder als Ordentlicher

Hochschulprofessor.

§ 54. Jede Entscheidung, die den Familien- oder Vornamen einer Person beeinflußt, ist von

der entscheidenden Behörde unverzüglich der Evidenzstelle mitzuteilen, wenn diese

Entscheidung eine Person betrifft, welche die Staatsbürgerschaft besitzt oder besessen hat,

und die Entscheidung nicht schon nach § 53 mitzuteilen ist.

§ 55. Erhält das Amt der Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörde, die

österreichische Vertretungsbehörde im Ausland, die Gemeinde oder der Gemeindeverband
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(§ 47) Kenntnis von Umständen, die in der Staatsbürgerschaftsevidenz anzumerken und

nicht schon nach den §§ 53 und 54 mitzuteilen sind, so sind sie der Evidenzstelle

mitzuteilen, wenn anzunehmen ist, daß sie ihr noch nicht bekannt sind.

§ 56. Alle natürlichen Personen, alle Behörden und Ämter und die für die wirtschaftlichen,

administrativen und technischen Angelegenheiten verantwortlichen Leiter der

Krankenanstalten sind verpflichtet, den Gemeinden (Gemeindeverbänden) die von diesen

verlangten, für die Staatsbürgerschaftsevidenz erforderlichen Auskünfte, wenn notwendig an

Hand von amtlichen Urkunden, vollständig und wahrheitsgetreu zu erteilen.

ABSCHNITT  VI

SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

§ 57. entfällt; BGBl. Nr. 170/1983, Art I Z 43

§ 58. entfällt; BGBl. Nr. 170/1983, Art I Z 43

§ 58a. entfällt; BGBl. Nr. 170/1983, Art I Z 43

§ 58b. entfällt; BGBl. Nr. 170/1983, Art I Z 43

§ 58c. (1) Ein Fremder erwirbt unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Z 2 bis 6 und 8

die Staatsbürgerschaft, wenn er der Behörde (§ 39) unter Bezugnahme auf dieses

Bundesgesetz schriftlich anzeigt, sich als Staatsbürger vor dem 9. Mai 1945 in das Ausland

begeben zu haben, weil er Verfolgungen durch Organe der NSDAP oder der Behörden des

Dritten Reiches mit Grund zu befürchten hatte oder erlitten hat oder weil er wegen seines

Eintretens für die demokratische Republik Österreich Verfolgungen ausgesetzt war oder

solche zu befürchten hatte.

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 vor, so hat die Behörde mit schriftlichem

Bescheid festzustellen, daß der Einschreiter die Staatsbürgerschaft mit dem Tag des

Einlangens der Anzeige bei der Behörde wiedererworben hat.

(3) (Verfassungsbestimmung) Die Anzeige (Abs. 1) kann auch bei der gemäß § 41 Abs. 2

zuständigen Vertretungsbehörde eingebracht werden, die sie an die Behörde weiterzuleiten

hat.
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(4) Die Anzeige (Abs. 1), der Bescheid (Abs. 2) und im Verfahren beizubringende

Unterlagen wie insbesondere Zeugnisse, Personenstandsurkunden und Übersetzungen sind

von den Stempelgebühren befreit.

§ 59. entfällt; BGBl. Nr. 170/1983, Art I Z 43

§ 60. entfällt; BGBl. Nr. 170/1983, Art I Z 43

§ 61. Die nach dem Muster der Anlage 1 zur Staatsbürgerschaftsverordnung vom 29.

Oktober 1945, BGBl. Nr. 28/1946, ausgestellten Staatsbürgerschaftsnachweise gelten als

Staatsbürgerschaftsnachweise im Sinne des § 44.

§ 62. Die Gemeinden sind verpflichtet, die auf Grund der Heimatrechtsnovelle 1928, BGBl.

Nr. 355, angelegten Heimatrollen und die sonstigen heimatrechtlichen Unterlagen, wie

insbesondere Heimatmatriken und Heimatscheinverzeichnisse, aufzubewahren. Der

Bundesminister für Inneres kann durch Verordnung bestimmen, daß die Gemeinden, die

einem Gemeindeverband angehören (§ 47), ihre heimatrechtlichen Unterlagen diesem

Gemeindeverband zu übergeben haben.
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Einziehung von Personalpapieren

§ 63. (1) In zwischenstaatlichen Verträgen kann zur Hintanhaltung des Mißbrauches

ausländischer Ausweispapiere vereinbart werden, daß Reisepässe, Staatsangehörigkeits-

urkunden und sonstige Personalpapiere, die eine Person als Angehörigen eines fremden

Staates ausweisen, einzuziehen sind, wenn diese Person die fremde Staatsangehörigkeit

durch den Erwerb der Staatsbürgerschaft verliert.

(2) (Verfassungsbestimmung) Liegt eine Vereinbarung nach Abs. 1 vor, so hat

erforderlichenfalls die Landesregierung die Einziehung der unter diese Vereinbarung

fallenden Ausweispapiere zu verfügen.

Strafbestimmung

§ 64. Wer einer Aufforderung nach § 45 oder einer Verfügung nach § 63 Abs. 2 keine Folge

leistet oder der ihm nach § 56 obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt, begeht eine

Verwaltungsübertretung. Dies gilt nicht für Organe der inländischen Gebietskörperschaften.

§ 64a. (1) § 37 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 tritt mit

1. Jänner 1998 in Kraft.

(2) Die §§ 4, 5, 10 Abs. 1 bis 5, 10a, 11, 11a, 12, 13, 15, 16, 7, 19, 20, 24, 28, 34, 36, 38,

41, 46 und 66 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 124/1998 treten mit 1. Jänner

1999 in Kraft.

(3) (Verfassungsbestimmung) Die §§ 10 Abs. 6 und 40 in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 124/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

§ 65. entfällt samt Überschrift; Abschnitt A Art III der Kundmachung

Vollziehung

§ 66. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. soweit sie dem Bund zukommt, hinsichtlich

a) des § 10 Abs. 6 die Bundesregierung;
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b) des § 7a Abs. 5, § 19 Abs. 3, § 27 Abs. 2 letzter Satz, § 28 Abs. 4 letzter Satz, § 29 Abs.

2 letzter Satz sowie § 53 Z 2 und 3 der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem

Bundesminister für Inneres;

c) des § 41 Abs. 2, § 53 Z 4 sowie § 58c Abs. 3 der Bundesminister für auswärtige

Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres;

d) des § 53 Z 6 der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit

dem Bundesminister für Inneres;

e) des § 58 c Abs. 4 der Bundesminister für Finanzen

f) der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Inneres;

2. soweit die Vollziehung dem Land zukommt, die Landesregierung.
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